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RS OGH 1966/12/6 8Ob336/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.12.1966

Norm

ABGB §1052 B3

ABGB §1118 E

Rechtssatz

Wird dem Mieter auf die Dauer der Durchführung von Arbeiten im Haus eine andere Wohnung zur Verfügung gestellt,

dann hat der Vermieter als Vorleistung dem Mieter die geräumten gemieteten Wohnräume zu übergeben, ehe er die

Räumung der zur zeitweisen Benützung überlassenen Wohnung begehrt (Vorleistungspflicht des Bestandgebers).
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